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Amtliches.
Terminkalender.

Montag, den 17. April d. 3s . letzter Termin zur
Erledigung meiner Verfügung vom 10. März d. 3s .,
Nr. L. 580, Kreisblatt Nr. 21, betr. Einsendung der
Verzeichnisse der in den Gemeinden wohnenden Aus¬länder.

Fehlanzeige ist zu erstatten.
Marienberg, den 12.  April 1916.

Der Königliche Landrat.

Bekanntmachung
über die Verpflichtung zur Abgabe von Kartoffeln.

Vom 31. März 1916.
Auf Grund des 8 4 Abs. 2 der Bekanntmachung

über die Speisekartoffelversorgungim Frühjahr und
Sommer 1916 vom 7. Februar 1916 (Reichs-Gesetzbl.
S. 86) wird bestimmt:

8 1
Jeder Kartoffelerzeuger hat auf Erfordern alle

Kartoffelvorräteabzugeben, die zur Fortführung seiner
Wirtschaft nicht erforderlich sind.

Auch ohne Rücksicht auf den Wirtschaftsbedarf
hat er vier Doppelzentner für ein Hektar seiner Kar¬
toffelanbaufläche des Erntejahrs 1915 abzugeben.

Hiervon abgesehen, sind, sofern der Bedarf nicht
geringer ist, dem Kartoffelerzeuger zu belassen:

1. für jeden Angehörigen seiner Wirtschaft einschließ
lich des Gesindes sowie der Naturalberechtigten, insbe¬
sondere Altenteilern und Arbeitern, soweit sie kraft
ihrer Berechtigung oder als Lohn Kartoffeln zu bean¬
spruchen haben, für den Kopf und Tag eineinhalb Pfund
bis zum 31. Juli 1916- Mit Genehmigung des Reichs¬
kanzlers können die Landeszentralbehördenfür beson¬
dere Gruppen von Arbeitern höhere Sätze zulassen;

2 das unentbehrliche Saatgut bis zum Höchstbetrag
von sechzehn Doppelzentnern für das Hektar Kartoffel¬
anbaufläche des Erntejahrs 1915;

3. die zur Erhaltung des Biehes bis zum 15. Mai
1916 unentbehrlichen Borräte. Als unentbehrlich gelten
für die Feit bis zum 15. Mai 1916 für Pferde höchstens
zehn Pfund, für Zugktthe höchstens fünf Pfund , für
Zugochsen höchstens sieben Pfund, für Schweins höchstens
zwei Pfund täglich; die Kartoffelerzeuger haben jedoch
auf diese Mengen nur insoweit Anspruch, als sie Kar-
toffeln an die einzelnen Tiergattungen bisher verfüttert
haben und über andere Futtermittel nicht in ausreichender
Menge verfügen;

4. mit Rücksicht auf sden Heeresbedarf an Spiritus
die zur Abbrennung des zugewiesenen Durchschnittbrandes
erforderlichen Kartoffeln;
* 5 Kartoffelmengen zur Erzeugung von Kartoffeltrock¬
nungserzeugnissen, soweit diese Erzeugnisse an die Trocken-
Kartoffel-Derwertungsgesellschaft abzuliefern sind.

8 2
Die Bekanntmachungüber die Verpflichtung zur

Abgabe von Kartoffeln vom 26. Februar 1916 (Reichs-
Gefetzbl. S . 123) wird aufgehoben.

8 3
Diese Bestimmung tritt mit dem Tage der Ver¬

kündung in Kraft.
Berlin, den 31. März 1916.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
f  _ Delbrück.

Bekanntmachung
»der eine Erhebung der Vorräte vou Kartoffel» sowie
bon Erzeugnissen der Kartoffeltracknerei und Kartoffel-

ßärkefabrikation. Bom 4. April 1916.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Ge-

>ches über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirt-
chaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Verordnung erlassen:

8 l
Am 26. April 1916 findet eine Erhebung der

^orräte von Kartoffeln sowie von Erzeugnissen der
«artoffeltrocknereiund der Kartoffelstärkefabrikationllatt.

„ 8 2
Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei und der Kartoffel-

Ilarkefabrikation im Sinne dieser Verordnung sind
Kartoffelschnitzel und Krümmel,
Kartoffelflocken,
Kartoffelwalzmehl,
Kartoffelflockengries,
Kartoffelschnitzelmehl,
Kartoffelschnitzelschrot,
Kartoffelscheiben,

Redaktion, Druck und Verlag
von Carl Ebner  in Marienberg. JnsertionSgebShr di» Zeile ober deren Raum 15 P ' .

B-i Wiederholung Rabatt.

Marienberg , Freitag , den 14. April. 1916.

Kartoffelbrocken,
Kartoffelflockenkleie,
sonstige Erzeugnisse, die dadurch entstanden
sind, daß frischen Kartoffeln, allein oder in
Mischungen mit anderen Stoffen, der größere
Teil ihres Wassergehaltes entzogen ist,
Kartoffelstärke,
Kartoffelstärkemehl.

_ § 3.
Wer mit dem Beginne des 26. April 1916 Vor¬

räte der in den §§ 1 und 2 bezeichneten Art im Ge¬
wahrsam Hat, ist verpflichtet, sie der zuständigen Behörde
anzuzeigen, in deren Bezirke die Vorräte lagern.

Vorräte, die zum Verbrauch im eignen Haushalt
bestimmt sind, sind nur anzuzeigen, wenn sie an Kar¬
toffeln im ganzen zwanzig Pfund, an Erzeugnissen der
Kartoffeltrocknereiund Kartoffelstärkefabrikation im
ganzen fünf Pfund übersteigen. Die Landeszentralbe-
Hörden sind ermächtigt, gie Erhebungen auch auf geringere
Mengen zu erstrecken.

Vorräte im Gewahrsam von Gemeinden und son-
stigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Verbänden
sind gleichfalls anzuzeigen.

8 4
Vorräte, die in fremden Speichern, Lagern, Schiffs¬

räumen und dergleichen lagern, sind vorbehaltlich der
Vorschrift im Abs 2 vom Verfügungsberechtigten an¬
zugeben, wenn er die Vorräte unter eignem Verschlüsse
hat Ist letzteres nicht der Fall, so sind die Vorräte
von dem Verwalter der Lagerräume anzuzeigen.

Vorräte, die sich mit dem Beginne des 26. April
1916 unterwegs befinden, sind von dem Empfänger
unverzüglich nach dem Emfang anzuzeigen.

8 5
Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht auf Vorräte,

die im Eigentums des Reichs, eines Bundesstaats oder
Elsaß-Lothringens, insbesondere einer Heeresverwaltung
oder der Marineverwaltung, stehen.

8 6
Die Erhebung der Vorräte erfolgt gemeindeweise.

Die Ausführung der Erhebung liegt den Gemeindebe-
Hörden ob. Bei der Erhebung sind die als Anlagen 1
und 2 beigefügten Muster zu verwenden; sie sind für
die Ausführung der Erhebung hinsichtlich des 3nhalts
maßgebend. Die Landeszentralbehörden können an
Stelle der Anzeige(Anlage 1) andere Muster (Ortslisten,
Hauslisten, oorschreiben.

8- 7
Die Herstellung und D-rsendung der Drucksachen

erfolgt durch Landesbehörden. Die durch die Herstellung
und Versendung der Drucksachen entstehenden Kosten
werden den Landesbehörden ersetzt.

§ 8
Die Anzeige(§ 3) ist der zuständigen Behörde

bis zum 29. April 1916 zu erstatten.
Die Kommunalverbände haben eine Nachweisung

über die ermittelten Vorräte der Reichskartoffelstelle
in Berlin, Bellevuestraße 6a. bis zum 5. Mai 1916 zu
übersenden und eine Abschrift davon der zuständigen
Landesbehörde eiuzureichen.

8 9
Die zuständige Behörde oder die von ihr beauf¬

tragten Beamten sind befugt, zur Ermittelung richtiger
Angaben Vorrats- und Betriebsräume oder sonstige
Aufbewahrungsorte, wo Vorräte der in dieser Verord-
nung genannten Art zu vermuten sind, zu untersuchen
und die Bücher des zur Anzeige Verpflichteten einzusehen

8 w
Die Landeszentralbesördenerlassen die zur Aus-

führung der Erhebung erforderlichen Anordnungen und
Bekanntmachungen.

.8 11
Wer vorsätzlich die im § 3 vorgeschriebene Anzeige

nicht erstattet oder wissentlich unrichtige oder unvoll¬
ständige Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend
Mark bestraft,' auch können im Urteil Vorräte, die
bei der Bestandsaufnahme verschwiegen worben sind,
für dem Staate verfallen erklärt werden.

8 12
Diese Verorbnung tritt mit dem Tage der Ver-

kündung in Kraft.
Berlin, den 4. April 1916.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
Delbrück.

Anzeige
(Name) . (Stand)

(Straße u Nummer).
des
in . (Wohnort)

Mit Beginn des 26. April 1916 befanden
sich bei mir folgende Borräte:

1. Kartoffeln . . . .
Von den unter 1 angegebenen

Kartoffelmengen sind:
a)  zum Verbrauch in der eignen

Wirtschaft (menschliche und
tierische Ernährung . . .

b) als Saatgut für eigene Be¬
stellung bestimmt . . . .

c)  für die eigene Brennerei des
Anzeigepflichtigen . . . .

d) für die eigene Trocknerei des
Anzeigepflichtigen erforderlich

2. Kartoffeltrocknungser
1. Kartoffelschnitzel und -Krümel
2. Kartoffelflocken . .
3. Kartoffelwalzmehl .
4. Kartoffelflockengrietz
5. Kartoffelschnitzelmchl
6. Kartoffelschnitzelschrot
7. Kartoffelscheiben . .
8. Kartoffelbrocken . .
9. Kartoffelflockenkleie.

10. Sonstige Erzeugnisse, die dadurch entstanden
sind, daß frischen Kartoffeln , allein oder in
Mischungen mit anderen Stoffen , der größere
Teil ihres Wassergehalts entzogen ist . .

11. Kartoffelstärke .
12. Kartoffelstärkemehl

Zentner i Pfund

Zentner Pfund

Anlage 1.
(Vor Ausfüllung ist die Erläuterung durchzulesen)

Erhebung der Vorräte von Kartoffeln sowie von
Erzeugnissen der Kartoffeltrocknerei und Kartoffel¬

stärkefabrikation am 26. April 1916.

Ich versichere hiermit , daß vorstehende Angaben nach bestem
Wissen und Gewissen gemacht sind.

. (Ort ), den . . . April 1916.
. (Unterschrift)

Anleitung zur Ausfüllung der Anzeige.
1. Die Aufnahme erfolgt auf Grund der Bekannt¬

machung des Reichskanzlersvom 4. April. 1916 über
eine Erhebung der Vorräte von Kartoffeln sowie von
Erzeugnissen der Kartoffeltrocknerei und Kartoffelstärke¬
fabrikation.

2. Zur Anzeige verpflichtet ist, wer Vorräte der
in der Anzeige aufgeführten Waren mit dem Beginne
!)es 26. April 1916 in Gewahrsam (z. B. Kellern,
Mieten, Lagerräumen usw) hat. Vorräte, die zum
Verbrauch im eignen Haushalt bestimmt sind, sind nur
anzuzeigen, wenn sie an Kartoffeln im ganzen 20 Pfund,
an Erzeugnissen der Kartoffeltrocknereiund Kartoffel-
tärkefabrikation im ganzen 5 Pfund übersteigen. Die
Angabe hat in der Gemeinde zu erfolgen, in der sich
die Vorräte am 26. April tatsächlich befinden.

3. Vorräte, die in fremden Speichern, Lagern,
Schiffsräumen und dergleichen lagern, sind vom Ver¬
fügungsberechtigten anzugeben, wenn er die Vorräte
unter eigenem Verschlüsse hat. Hat er sie nicht unter
eigenem Verschlüsse, so sind die Vorräte von dem Ver¬
walter der Lagerräume anzugeben.

4. Anzeigen ohne Unterschrift gelten als nicht
abgegeben.

5. Vorräte, die sich mit dem Beginne des 26.
April 1916 unterwegs befinden, sind von dem Empfänger
unverzüglich nach dem Empfang anzuzeigen.

6. Die zuständige Behörde oder die von ihr be¬
auftragten Beamten sind befugt, zur Ermittlung richtiger
Angaben Vorrats- und Betriebsräume und foustige
Aufbewahrungsorte, wo Vorräte der genannten Art zu
vermuten sind, zu untersuchen und die Bücher des zur
Anzeige Verpflichteten einzusehen.

7. Wer die vorgeschriebene Anzeige vorsätzlich
nicht erstattet oder wissentlich unrichtige oder unvoll¬
ständige Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu 6
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
bestraft; auch können im Urteil Vorräte, die bei der
Bestandsaufnahme verschwiegen worden sind, für dem
Staate verfallen erklärt werden.

Anlage 2.
Vorräte von Kartoffeln sowie von Erzeugnissen
der Kartoffeltrocknerei und Kartoffelstärkesabrr-

kation am 26. April 1916.
Kommunalverband.

Gesamtzahl der Zivil-Einwohner des Kommunal¬
oerbandes . Personen.

Davon gehören zur landwirtschaftlichen Bevölkerung
Personen (soweit genaue Angaben nicht var¬

liegen, durch die Kommunalverbände zu schätzen).
Von Kar-den umstehend angegebenen

toffelmcngen sind
a) als Saatgut zur eigenen Bestellung

bestimmt.
b)  für die eigenen Brennereien der An¬

zeigepflichtigen erforderlich . . . .
für die eigenen Trocknereien der An¬
zeigepflichtigenerforderlich . . . .

c)

Zentner
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Anmerkung zu a, b, c : Wegen der der Berechnung zugrunde
zu legenden Sätze vgl . die Bekanntmachung des Reichskanzlers
über die Verpflichtung zur Abgabe von Kartoffeln vom 31. März
1916 (Reichs-Besetzbl. S . 223).

Berlin, den 5. März 1916.
Nach bei den Kriegsministerium eingegangenen

Berichten sollen bei einer großen Anzahl von Speditions¬
firmen und Lagerhaltern Güter, die zu Beginn des
Krieges zur Räumung der Bahnanlagen, Bergung usw.
aus den besetzten feindlichen Gebieten zurückgeführt
wurden, und zwecks Freimachung der Wagen entladen
und bei dem Kriegsministerium nicht in allen Fällen
bekannten Speditionsfirmen oder Lagerhaltern einge¬
lagert worden sind, auch jetzt noch sich auf Lager be-
finden.

Das Kriegsministerium bittet, im dortigen Korps-
bezirk entsprechende-Nachforschungen anzustellen, indem
alle Personen, welche derartige Güter auf Lager haben,
angewiesen werden, diese Güter alsbald bei der Zen¬
tralstelle für Kriegsbeute des Kriegsministeriums anzu¬
melden. Ausgenommen von der Meldepflicht sollen
nur solche Güter bleiben, welche auf Grund von Bundes-
rats -Derordnungen oder.Erlassen des Kriegsministeriums
bereits meldepflichtig sind.

Kriegsministerium.
3 ' 31. gez. Hering.

An sämtliche Königlichen stellv. General -Kommandos.

Bekanntmachung
Die in 8 7 der Bekanntmachung betreffend Re¬

gelung der Arbeit in Web-, Wirk- und Strickstoffe ver¬
arbeitenden Gewerbezweigen(Nr. Bst. 1. 1391/3. 16.
K. R . A.) festgesetzte Frist für die Einreichung des
Personenverzeichnisses wird

biS zum 15. 4. 1916 verlängert.
Frankfurt (Main) den 5. April 1916.

Stellv. Generalkommando. 18. Armeekorps.
Frankfurt a. M -, 31- März 1916.

In letzter Zeit ist es häufig vorgekommen, daß die
Gemeinden Kriegsgefangene, die nicht von Beruf Land-
wirte waren, als zu landwirtschaftlichen Arbeiten nicht
geeignet zurückgeschickt haben.

Landwirte von Beruf stehen nur in ganz geringem
Maße zur Derfügung, und müssen deshalb die Arbeit¬
geber auch mit ungelernten Kräften zufrieden sein, wenn
sie nicht jegliche Hilfskräfte entbehren wollen.

Auch solche Kriegsgefangene, die nicht über große
körperliche Kräfte verfügen, im übrigen aber bei den
im Lager stattgehabten Untersuchungen zu landwirt¬
schaftlichen Arbeiten geeignet befunden worden sind,
dürfen nicht zurückgewiesen werden.

Die Kriegsgefangenen gehen fast ohne Ausnahme
gerne auf Kommandos, bei denen sie mit landwirt-
schaftlichen Arbeiten beschäftigt werden, und wird des¬
halb bei der guten Auffassungsgabe der Franzosen (in
der Hauptsache kommen nur noch solche in Betracht)
das Anlernen der Kriegsgefangenen schnell ermöglicht
werden können.

Ersatz für zurückgesandte Leute kann vorläufig nicht
gestellt werden.

Inspektion der Kriegsgefangenenlager.
18. Armeekorps,
gez. : Augustin,

Generalleutnantund Inspekteur.

Bekanntmachung.
Es ist in Aussicht genommen, zu Ostern dieses

Jahres in Montabaur einen auf drei Jahre berechneten
außerordentlichen staatlichen Präparandenkursus für
katholische Zöglinge zu eröffnen.

Die Aufnahmeprüfung ist auf den 28. April d.
Is ., vormittags 8 Uhr, angesetzt worden.

Anmeldungen hierzu sind sofort an den Herrn Se¬
minar-Direktor in Montabaur zu richten.

Den Anmeldungen sind beizufügen:
a) ein von dem Bewerber selbst angefertigter Lebens¬

lauf,
b) der Geburtsschein,
c) ein Impfscheine, in Nachimpfscheinund ein Gesund¬

heitszeugnis, ausgestellt von einem zur Führung
eines Dienstsiegels berechtigten Arztes,

d) die Schulzeugnisse,
e) die Erklärung des Baters oder des Nächstver¬

pflichteten, daß er die Mittel zum Unterhalt des

Zöglings während der Dauer des Unterrichts¬
kursus gewähren werde, bezw. ein Dermögens-
nachweis.
Der Aufzuuehmende muß bestimmungsgemäß das

14. Lebensjahr vollendet haben. Ein Altersnachlaß
bis zum Höchstmaß von 6 Monaten kann aber durch
die Unterzeichnete Behörde gewährt werden. Bedürf¬
tigen und fleißigen Präparanden können Unterstützungen
aus Mitteln des Kursus bewilligt werden.

Wegen des Unterkommens der Zöglinge wird
der Seminardirektor Rat und Weisung erteilen.

Tassel, den 7. ApEl916-
Königliches Provinzinal -Schulkollegium

gez. : Faehler.

Marienberg, den 21. März 1916.
Höchstpreise für Schweinefleisch.

Auf Grund der Bekanntmachung des Stellver¬
treters des Reichskanzlers vom 14. Februar 1916
betreffend Regelung der Preise für Schlachtschweine
und für Schweinefleischund der hierzu erlassenen Aus¬
führungsanweisungvom 16- Februar ds. Is . wird
hiermit für den Oberwesterwaldkreis nach Anhörung
der Preisprüfungsstelle folgendes verordnet:

1.
Der Höchstpreis für frisches Schweinefleisch mit

eiiigrwachsencn Knochen wird festgesetzt:
a. für Kotelett- oder Kammstück auf 1,70' M. je Psd.
b. für Bauchstück „ 1,40 „ „ „
e. für Kinnbacken(ohne Knochen) „ 1,50 „ „ „
d. für Kops (ohne Backen),

Schnautze, Ohr „ 0,70 „ „ „
0. für Füße bis zum 2. Gelenk „ 0,20 „ „ „
f. für Haspel (Eisbein) ohne

Füße 0,90 „ „ „
g . für gehacktes Schweinefleisch„ 1,90 „ „ „

Es ist ausdrücklich verboten, beim Einkauf von
Schweinefleisch der vorstehend unter I a, b, c, f und g
bezeichneten Art geringwertigere Teile oder Knochen
als Beilage zu geben.

II.
Der Höchstpreis für Schweinefett wird festgesetzt:

a. für ein Pfund frisches Schweinefett,
Lende oder reiner Speck(unausgelassen) auf 1,90 M.
b. für ein Pfund frisches ausgelassenes

Schweinefett(reines Schweineschmalz) „ 2,20 „
c. für ein Pfund Wurstfett „ 1,20 „

III.
Der Höchstpreis für zubereitetes Schweinefleisch

wird festgesetzt:
a. für 1 Pfund gesalzenes Schweine¬

fleisch(Solberfleisch) unter Ausschluß
der in Ziffer I unter d, e und f be-
zeichneten minderwertigen Teile auf 1,50 M.

b. für ein Pfund Solberknochen(das sind
die unter Ziffer I d, e und f aufge¬
führten Fleischwaren) auf 0,80 M.

c. geräucherten Knochenschinken „ 2,10 „
d. geräucherten Schinken ohne Knochen

(Rollschinken) „ 2,40 „
e. gekochten Schinken im Ausschnitt „ 3,00 „
f. Dörrfleisch(gesalzenes und geräu¬

chertes Schweinefleisch) „ 2,00 „
g . geräucherten fetten Speck „ 2,20 „

Es ist ausdrücklich verboten, beim Verkauf von
Solberfleisch die unter Ziffer III b angegebenen Teile
als Beilage zu geben.

IV.
Die Höchstpreise für Wurst werden festgesetzt:

a. für Leberwurst auf 1,20 M. je Pfd.
b. für Blutwurst oder Blutmagen „ 1,20 „ „ „
a. für Fleischwurst „ 1,60 „ „
d. für Bratwurst „ 1,70 „ „ „
e. für Preßkopf, Schwartenmagen

Zungenwurst, Schinkenwurst „ 1,70 „ „ „
1. für Mettwurst (geräuchert) „ 2,00 „ „ „
g.  für Zervelatwurst(geräuchert) 2,60 „ „ „

Die Abgabe der im Kleinverkauf üblichen Mengen
an Verbraucher zu den festgesetzten Höchstpreisen gegen
Barzahlung darf nicht verweigert werden.

Wer die in den vorstehenden Bestimmungen ge¬
nannten Schweinefleischsorten, Fett -, Fleisch- und Wurst¬
waren nach außerhalb verkauft, darf auch hierbei die
festgesetzten Höchstpreise nicht überschreiten.

Als Dauerware darf nur Hinter- und Vorder¬
schinken von Schweinen verarbeitet werden.

Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen
werden mit Gefängkis bis zu einem Jahre oder mit
Geldstrafe bis zu 10000 Mark bestraft.

Die Bestimmungen treten mit dem Tage der
Veröffentlichung in Kraft.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses
des Oberwesterwaldkreises.

Auf Grund der Verordnung des Stellvertreters
des Reichskanzlersvom 4. November 1915 (R.G Vl.
S . 723) hat der Kreisausschuß nach Anhörung der
Preisprüfungsstelle und mit Zustimmung des Herrn
Regierungs-Präsidenten zu Wiesbaden den Höchstpreis
für Milch im Oberwesterwaldkreise wie folgt festgesetzt:

Bei Abgabe an den Verbraucher ä Liter Vollmilch
24. Pfennig.

Ueberschreitung dieses Preises wird nach § 3 der
Verordnung vom 4. November 1915 mit Gefängnis
bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1500
Mark bestraft.

Marienberg, den 12. April 1916.
Der Kreisausschuß

des Oberwesterwaldkreiscs.

Marienberg, den 11. April 1916.
Der Herr Minister der auswärtigen Angelegenheiten

hat mitgeteilt, daß sämtlichen konsularischen Vertretern
Portugals im Reiche der Exequatur entzogen worden
und daß die König!. Spanische Botschaft in Berlin den
Schutz der portugiesischen Interressen in Deutschland
übernommen hat. Unter ihrer Leitung sind auch die
spanischen Konsulate zur Wahrnehmung des portugie¬
sischen Schutzes zuständig. Ebenso haben den Schutz der
deutschen Interessen in Portugal und Besitzungen die
spanischen Vertretungen übernommen.

Der Königliche Landrat.
Marienberg, den 14. April 1916.

Die Ortspolizeibehördenwerden im Falle dringen¬
den Bedürfnisses ersucht, während der Frühjahrsbe¬
stellung einige Sonntage zur Vornahme von landwirt¬
schaftlichen Arbeiten gemäß der Polizei-Verordnung
über die äußere Heilighaltung der Sonn- und Feiertage
vom 12. März 1913 (Reg. Amtsbl. S . 115 ff) aus-
nahmsweise freizugeben.

Der Königliche Landrat

Der Krieg.
Großes Hauptquartier, den 12 April 1916- (W. B.)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Bei La Boisselle (nordöstlich von Albert) brachte

eine kleine deutsche Abteilung von einer nächtlichen
Unternehmung gegen die englische Stellung ohne eigene
Verluste neunundzwanzig Gefangene und ein Maschinen¬
gewehr zurück.

Westlich der Maas griffen die Franzosen vergeb¬
lich unsere Linien nordöstlich von Avocourt an, be¬
schränkten sich im übrigen aber auf lebhafte Feuertätig¬
keit ihrer Artillerie. Auf dem Ostufer brachten drei
durch heftiges Feuer vorbereitete Gegenangriffe am
Pfefferrücken dem Feinde nur große Verluste, aber
keinerlei Vorteil. Zweimal gelang es den Sturmtrup¬
pen nicht, den Bereich unseres Speerfeuers zu überwin¬
den, der dritte Anlauf brach nahe vor unseren Hin¬
dernissen im Maschinengewehrfeuerzusammen. Im
Eaillette-Walde gewannen wir der zähen Verteidigung
gegenüber schrittweise einigen Boden.

Im Lustkamps wurde ein französisches Jagdflug¬
zeug bei Ornes (in der Woeore) abgeschossen. Der
Führer ist tot.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Bei Garbunowka (nordwestlich von Dünaburg)

wurden russische Nachtangriffe mehrerer Kompanien ab¬
gewiesen.

Balkan-Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.

Oberste Heeresleitung.
Großes Hauptquartier, 13. April. (W. T. B. Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz'
Im allgemeinen konnte sich bei den ungünstigen

Beobachtungsverhältnissen des gestrigen Tages keine be¬
deutendere Gefechtstätigkeit entwickeln. Jedoch bleiben
beiderseits der Maas , in der Woevre-Ebene und auf
der Lote südöstlich von Verdun die Artillerien lebhaft
tätig.

Südlich von Albert nahm eine deutsche Patrouille
im englischen Graben siebzehn Mann gefangen.

Ein französischer Gasangriff in Gegend Puiseleine
(nordöstlich von Lompisgne blieb ergebnislos.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Südlich des Narocz-Sees verstärkte sich das rus¬

sische Artilleriefeuer gestern Nachmittag merklich.
Oestlich von Baronowitschi wurden Vorstöße feind¬

licher Abteilungen von unseren Vorposten zurückge¬
wiesen.

Balkan-Kriegsschauplatz.
Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.

Oberste Heeresleitung.
Englische Soldaten auf Passagierdampfern.

Bern, 12. April, Das hiesige „Intilligenzblatt"
berichtet aus privater Quelle: Unter den Neutralen,
die eine Ueberfahrt aus Amerika nach Europa machen,
wächst die Empörung darüber, daß die Engländer fast
auf allen den Kanal befahrenden Passagierdampfern
auch englische Truppen unterbringen und die Passagiere
dadurch einer Torpedierung unmittelbar aussetzen. Sind
keine Truppenabteilungen aus den Schiffen, so findet
man darauf zahlreiche zur Front zurückkehrende Ur¬
lauber.

Ein neuer Aeroplantyp.
Paris , 12. April. Ueber Nancy fing nachts ein

französisches Flugzeug Feuer und stürzte ab. Die
beiden Flieger, darunter ein Sohn des Generals Malcor
verbrannten.

Die französischen Zeitungen kündigen einen neuen
Aeroplantyp mit einem Motor an, der bei zwei Probe¬
flügen angeblich alle Schnelligkeitsrekorde der Welt ge¬
schlagen habe.

Opfer des Seekriegs.
Berliu, 13. April. (W. B.) Im Monat März

sind feindliche Handelsschiffe mit rund 207 000 Brutto-
Register-Tonnen durch deutscheU-Boote versenkt worden
oder durch Minen verloren gegangen.

Die Sussex.
New Aorl, 12. April. Ein Kabinettsrat erörterte

die Angelegenheit der Torpedierung der Sussex". Ls
wurde beschlossen, die amerikanischen Beweismittel der
deutschen Regierung zu unterbreiten und diese um Mit¬
teilung der Ansichten der deutschen Admiralität darüber
zu ersuchen.
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Der Nicaragua -Kanal.
Bon der Schweizer Grenze, 12. April. Havas

meldet aus Lissabon: Das Parlament von Nicara¬
gua hat den Vertrag genehmigt, wonach den Bereinig¬
ten Staaten gegen Zahlung von 3 Millionen Dollar
die Ermächtigung erteilt wird, einen Kanal und eine
Kohlenstation aus dem Gebiete von Nicaragua zu er¬
richten-_ _

Von Nah und Fern.
Marienberg, 14. April. Herrn Lehrer Müller,

Leutnant im Inf .-Regiment Nr. 144, wurde für beson¬
dere Tapferkeit vor dem Feinde das Eiserne Kreuz
2. Klasse verliehen.

— Am kommenden Sonntag, dem letzten Sonntag
vor Ostern, ist die Verkaufszeit in den hiesigen Ge¬
schäften bis abends 7 Uhr ausgedehnt.

- Die Versendung mehrerer Pakete mit einer
Paketadresse ist für die Zeit vom 17. bis einschliehlich
22.  April auch im inneren deutschen Verkehr nicht
gestattet.

- Der Monat April, welcher zu Anfang schönes,
fast sommerliches Wetter brachte, zeigt nunmehr wechsel-
volle Witterung. Nachdem bei Beginn der Woche es
nachts gefroren, regnet es in den letzten Tagen fast
unaufhörlich; bei diesen Regenschauern tobte in
vorletzter Nacht ein geradezu orkanartiger Sturm. Eine
leichte Schneedecke breitete sich heute morgen über die
Erde aus und auch im Laufe des Tages wirbelten
zeitweise dichte Schneeflocken in der Luft.

— Mit dem Palmsonntage beginnt die Karwoche,
so genannt nach dem altgermanischen Ehara, d. h. Klage
oder Trauer. Der Palmsonntag wurde zur Erin¬
nerung an den Einzug des Heilands in Jerusalem in
frühester Ehristenzeit besonders gefeiert, während man
sich gegenwärtig auf eine rein kirchliche Feier beschränkt.
Die Karwoche, auch stille Woche genannt, nimmt nach
dem Palmsonntage ihren Anfang, in der nach alter
Dogmenüberlieferung alle weltlichen Freuden schweigen
und die Herzen zu innerer Einkehr und bußfertiger
Reue gerüstet sein sollen. Bis auf den heutigen Tag

ist dieser schöne Gebrauch stets ernst und pflichtgetren
emgehalten worden, und diese Tatsache beweist, daß
ein gesunder Kern tiefer, wahrer Religion im deutschen
Volke steckt. Ware es anders, wo wollten wir schließ-
lich dann die innere Kraft hernehmen, die uns gegen-

i wärtig befähigt, das schwere Werk, an dem wir ar-
; beiten, zu einem siegreichen Ende zu führen? Daß ge-
I rade in der augenblicklichen, aus begreiflichen Gründen
j allen lauten Freuden abholden Zeit die Karwoche noch

ernster und stiller durchlebt werden wird als ihre frü¬
heren Vorgänger, ist im übrigen eine Tatsache, die wohl
kaum erst einer besonderen Erwähnung bedarf.

Westerwald-Klub, Der am Montag in Limburg
tagende Verkehrs-Ausschuß des Westerwald-Klubs er-
gänzte sich durch die Iuwahl von Landrichter Eich,
hoff in Neuwied und Beigeordneten Heppel-Limburg.
Es wurde in Ausführung eines Beschlusses des Haupt¬
vorstandes beschlossen, eine Sammelanzeige zur Hebung
des Fremdenverkehrs dreimalig in 7 Zeitungen (Köl¬
nische Zeitung, Kölner Volkszeitung, Kölner Stadtan¬
zeiger, Berliner Tageblatt Rheinisch-Westfälischen Zei¬
tung, Frankfurter Zeitung und Essener Volkszeitung)
erscheinen zu lassen. Zu dem Kopf dieser Sammelan¬
zeige lagen künstlerische Entwürfe des Zeichenlehrers
Aßmann-Limburg vor. An die Städte, Untervereine
und Ortsgruppen des Verbandsgebietes wird durch
Zirkular herangetreten werden, sich an dieser Sammel-
aazsiae zu beteiligen Die Ortsgruppen sollen ferner
Material für Lichtbilder und Angebote zur Unterbring¬
ung von Gesellschaftsreisen zur Weiterbeförderung an
die „Gesellschaft für Lahntalfreunde" zu Berlin an
den Vorsitzenden des Verkehrs-Ausschusses, Dr. C.
Dönges in Dillenburg, einsenden. Der Ausschuß hält
infolge der verminderten Erholungsreisen ins Ausland
die Einleitung einer lebhaften Werbetätigkeit in den
Kriegsmonaten für besonders erforderlich. Mit den
beteiligten Eifenbahndirektionen soll wegen weiterer
Einführung von Svnntagsfahrkarten nach dem Gebiet
des Wssterwaldes in Verhandlung getreten werden.

Die Zeitungen in der KriegSzeit. Die Zeitungs¬
liste des Reichspostgebiets für 1916 weist neuerdings
1255 Zeitungen und geilschriften auf, die infolge der
Kriegszeitläufte  ihr Erscheinen einstellen mußten. Die

. Gesamtzahl der seit Kriegsbeginn eingegangenen deut-
j schen Zeitungen und Zeitschriften ist damit auf 3000
! gestiegen
! Errichtung eincr Kriegshilfskvsse für Nassau. Die
j Direktion der Nassnruscher, LandeSbauk hat eine Vorlage
l an den nächsten Kommunallandtag über Errichtung

einer nassauischru Kncgshilfskasscausgearbeitet. Der
Landesausschuß hat in seiner lebten Sitzung bereits
fein Einverständnis erklärt. Nach dem Vorgang anderer
Provinzen soll die Kriegshilfskasse den Zweck haben,
Darlehen zu gewähren an Kriegsteilnehmer oder deren
Angehörige, vorzugweise aus den Kreisen des gewerb¬
lichen Mittelstandes, soweit sie durchsden Krieg in Bedräng¬
nis geraten oder zur Erhaltung oder Wiederherstellung
ihrer gewerblichen Selbständigkeit auf diese Hilfe ange-
wiesen sind. Bezüglich der Kapitalbefchaffungist fol¬
gendes: Die Mittel der Kasse bestehen: 1. in einem
Betrag von 1 Million Mark, den der Bezirksoerband
der Kasse zur Derzügung stellt. Dieser Vertrag soll
durch Aufnahme eines Darlehens bei der Naffauischcn
Laudesbank beschafft werden mit der Verpflichtung zur
Verzinsung und zur Rückzahlung spätestens 10 Jahre
nach Friedensschluß. 2. in einem einmaligen Beitrag
des Staates in Höhe von 1 Million Mark . Dieser
Betrag ist nach Abzug von 15% , die der Kasse als
Rücklage für Ausfälle verbleiben, seitens des Bezirks-
verbandcs innerhalb der in Absatz 1 bezeichneten Frist
zurückzuzahlen und zwar in 5 gleichen Jahresraten,
deren erste am 1. April des 5 Jahres nach Friedens-
schluß fällig wird. Er ist entsprechend dem dem Be-
zirksverband zufließenden Iinsaufkommen zu verzinsen,
3. in etwaigen Zuwendungen aus den Ueberschüssen
der Nassauischen Landeebauk und Sparkasse, in etwaigen
Zuschüssen des BezirKsverbandss und der Landesver¬
sicherungsanstalt Hessen-Nassau, 4. in Spenden von
privater Seite. Die Zuschüsse unter 3 uud 4 sollen
in erster Linie zur Schaffung einer angemessenen Sicher¬
heitsrücklage, sodann zur etwaigen Gewährung zinsfreier
Darlehen verwendet werden. Diese segensreiche Maß-
nähme ist im Interrefse unseres gewerblichen Mittel-
standes sehr zu begrüßen. Ls darf wohl nicht be-
zweifelt werden, daß die Vorlage auch die Zustimmung
des Kommunallandtags flnden wird.

Konkursverfahren.
Das Konkursverfahren über das Vermögen des Grafen

von Hachenburg in Godesberg wird nach erfolgter Abhaltung
des Schlußtermins hierdurch ausgehoben.

Hachenburg , den 10. April 1916.
Aöingliches Amtsgericht.
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KohVersteigerung.
Jitii stag, de»18. Aprill.Js., nachm. 2 Uhr
werden in hiesigem Ortsbering

6 Eichenstämme zu 11,81 Festmeter
öffentlich meistbietend versteigert.

Die Herren Bürgermeister werden um gefällige Bekannt¬
machung ersucht.

Oberhattert , den 12. April 1916.
Der Bürgermeister : windhagen.

Fichten-Nutzholzversteigermig.
Mrnatas, den 18. April, «armittazs 10 Uhr
beginnend, werden in hiesigem Gemeindewald, den Distrikten 17,
22, 35 und 39

58 Stück Fichtenstämme zu 30,14 Festm.
öffentlich meistbietend versteigert.

Die Herren Bürgermeister werden um gefällige Bekannt¬
machung ersucht.

Alpenrod , den 11. April 1916.
Franz , Bürgermeister.

General verfanunliiiMi
des

Vorschußvereins Marlenberg
E. B . m. u. H.

Die diesjährige ordentliche Generalversammlung un-
lires Vereins findet

Äaataz, dr«7. Maii>. Js., «achm. 3 Uhr
m dem Lokale des Herrn Carl Ferger hier statt.

Die Tagesordnung ist folgende:
i- Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr.
2. Bericht des Aufsichtsrates über die Prüfung der Iahres-

rechnung und Bilanz und Entlastung des Vorstandes.
1 Beschlußfassung über die Verwendung des Reingewinns.
*■Wahl von 2 Aufsichtsratsmitgliedern.

Wahl der Rechnungsprüfunaskommission für 1916.
Besprechung von Derbandsangelegenheiten.

5 Die Iahresrechnung für 1915 liegt von heute ab acht Tage
3 zur Einsichr der Mitglieder in unserem Geschäftszimmer offen,

m Die Mitglieder unseres Vereins werden zum Besuche der
"erol-Dersammlung hiermit eingeladen.

Marienberg , den6. April 1916.
Schmidt. L. Kessler.

Unsere aenmltinc Aasa>al>l
ermöglicht uns noch

zu  billigen preffen zu verkaufen*
großen Anzugssaal empfehlen:

- ■=  Frühjahrs - Neuheiten ~ -

ytltttl -ÄllM
10.50 13 15 18 21 23 26 30 33 Mk.
FciafftA»M D“ **■AL. 9eferti9t 39 6is  45 m.

K ounuunikatmn-onfirmaiHkn. JUMIffC
in schwarz, blau und farbig melierten Mode-Stoffen

9.50 11  13 15 17 19 21 24 27 Md.
= :-" Jedes Kind erhält ein Geschenk! — --

Knaben-Anzüge3.504.505.506.758 bi5 15 Mk.
♦ ♦ ♦ ♦

fein garniert
1.95 2J53.954.95«- 6.56 Mk.
Mtt -Kte1.251.75b.4.58 Mk,

Ivel -hüte hochfein, nur O Mk.

Fertige Dami-Klickn
schwarz und weiß,

Stück 4 und 8 Mk.

Filz- und Strohhüte
für Herren

und Knaben
Stck. 28 , 35 , 50 , 80 Pf . bis 6 .50 Mk.

Mützen
: in großer Auswahl.

vauerwäsche
neu ausgenommen.

Mehrere hundert Hosen Hü
für Herren und Knaben, in allen Stoffen, noch sehr preiswert.

Berliner Kaufbaus,
p. Fröhlich , Hachenburg.



— : Reichhaltigste Auswahl :—
in garnierten

Damen-, Mädchen- und Kinder-Hüten
in bester Ausführung , bei billigster Preisberechnung.

Die allerletzten
Neuheiten in Oamen -Konfektion

sind eingetrofen.

Besonders schöne Jackenkleider u. Govert -Goat -Jacken , schöne Mäntel
in allen Preislagen.

Herren- und Knaben-Konfektion
Durch frühzeitigen Einkauf sowie durch unser grosses Lager von Friedenszeiten

..■■■-=  ganz besonders billige Preise . . - . -■■■ =

Knaben-Wasch-Anzüge
und Binsen

in allen Grössen und Preislagen.

Strohhttte
für Herren und Knaben

in

Massenauswahl.

Warenhaus 3 . RoSCDäU Hachenburg.

Arbeiter und
Arbeiterinnen

für dauernde und lohnende Be¬
schäftigung gesucht.

GuW Berger&Cie.,
Faßfabrik , Hachenburg.

fiohljiuirr».MWer
gegen hohen  Akkordsatz für
dauernde Beschäftigung gesucht.

Ernst Schenk,
Call/Eifel.

8
o°
0
0
0
0

MilMus Betthold Seemld
Hachenburg

o
o
o

Fernruf Nr . 85 Feruruf Nr . 85

8
0
o

empfiehlt in reicher Auswahl , durch Ersparung hoher
Geschäftsunkosten noch zu sehr billigen Preisen:

Manufakturwaren , Herren -, Knaben - und
Damenkleider , Nähmaschinen , landwirtschaftl.
Maschinen , Centrifugen , Möbel , Betten und
vollständige Ausstattungen — Kinderwagen,

Fahrräder , Pflüge.
Mehrere gebrauchte , tadellos nähende Maschinen

— besonders billig —

0
0
8

0
0
0

OYlov  verkauft sein Haus
evtl . Eckhaus mit Ge¬

schäft oder sonstig . Geschäfts -Ob¬
jekt hier oder Umgegend ? Off
v. Besitzer an Wilhelm Gros,
Postlagernd , Limburg a . d . L.

Eine Wohnung
bestehend aus 4 Zimmern und

Küche zu vermieten.
Heinrich Kramer , Großseifen.

Große , starke

Erbsenreiser
empfiehlt Georg Ebner,

Hachenburg.

LobscblSge
von 18 Jahren an aufwärts M
Selbstwerbung bis Ende diese!
Jahres zu kaufen gesucht
Angebote mit genauer Angabe
der Lage , sowie des Alters uni
äußersten Preises pro ha er>
beten . Alle anderen .Angebo!«
bleiben unberücksichtigt.

Ernst Schenk,
Lall/Eifel.

Stempel
liefert billigst innerhalb 3 Tage«
Carl Bungeroth , Hachenbm

iac unAIInt-
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